
12. Gesetz vom 16. Dezember 2005, mit dem
die Kärntner Landesverfassung und die
Kärntner Landarbeitsordnung 1995 geändert
werden

Der Landtag von Kärnten hat – hinsichtlich
der Artikel  II und III in Ausführung des Land-
arbeitsgesetzes 1984, BGBl. Nr. 287, zuletzt
geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr.
36/2005 – beschlossen:

Artikel I
Landesverfassungsgesetz, mit dem die 

Kärntner Landesverfassung geändert wird

Die Kärntner Landesverfassung, K-LVG,
LGBl. Nr. 85/1996, in der Fassung der Lan-
desverfassungsgesetze, LGBl. Nr. 57/2002,
8/2003, 17/2003, 47/2003, 56/2003, 63/2004,
1/2005, 7/2005, 62/2005 und 83/2005 sowie 
der Kundmachung LGBl. Nr. 52/1997, wird
wie folgt geändert:

1. Im Artikel 58 Abs. 1a wird  nach der Z 11
folgende Z 11a eingefügt:

„11a. Mitglieder der Gleichbehandlungs-
kommission nach § 27 der Kärntner Landar-
beitsordnung 1995;“.

2. Im § 72b Abs. 6 wird die Fundstellenan-
gabe „79/2001“ durch die Fundstellenangabe
12/2006“ ersetzt.

Artikel II
Gesetz, mit dem die Kärntner Landarbeits-

ordnung 1995 geändert wird

Die Kärntner Landarbeitsordnung 1995, K-
LArbO, LGBl. Nr. 97, in der Fassung des Lan-
desverfassungsgesetzes LGBl. Nr. 57/2002
und der Gesetze LGBl. Nr. 15/1999, 63/1999,
79/2001, 53/2002, 59/2003, 43/2005 und
104/2005, wird wie folgt geändert:

1. Im § 62a Abs. 4 wird nach dem Wort „Ab-
fertigung“ die Verweisung „gemäß § 52“ ein-
gefügt.

2. Im § 62f wird nach Abs. 1 folgender Abs.
1a eingefügt:

„(1a) Der Dienstgeber hat abweichend von
Abs. 1 die Wahlmöglichkeit, die Abfertigungs-
beiträge aus geringfügigen Beschäftigungs-
verhältnissen gemäß § 5 Abs. 2 ASVG entwe-
der monatlich oder jährlich (Beitragszeitraum
Kalendermonat oder -jahr) zu überweisen. Bei
einer jährlichen Zahlungsweise sind zusätz-
lich 2,5 vH vom zu leistenden Beitrag gleich-
zeitig mit diesem Beitrag an  den zuständigen
Träger der Krankenversicherung zur Weiter-
leitung an die MV-Kasse zu überweisen. Die
Fälligkeit der Beiträge ergibt sich aus § 58
ASVG. Abweichend davon sind bei einer jähr-
lichen Zahlungsweise die Abfertigungs-
beiträge bei einer Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses zwei Wochen nach dem Ende des
Arbeitsverhältnisses fällig. Eine Änderung
der Zahlungsweise ist nur zum Ende des Ka-
lenderjahres zulässig. Der Dienstgeber hat
eine Änderung der Zahlungsweise dem zu-
ständigen Träger der Krankenversicherung
vor dem Beitragszeitraum, für den die Ände-
rung der Zahlungsweise vorgenommen wird,
zu melden.“

3. Im § 62h Abs. 2 entfällt das Wort
„zunächst“.

4. Im § 62h werden nach Abs. 3 folgende
Abs. 3a und 3b eingefügt:

„(3a) Der Dienstgeber hat die Einleitung ei-
nes Verfahrens bei der Schlichtungsstelle, die
innerhalb von sechs Monaten ab Beginn des
Dienstverhältnisses erfolgt ist, dem zuständi-
gen Träger der Krankenversicherung unver-
züglich zu melden.
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(3b) Die Schlichtungsstelle hat die MV-
Kasse und den zuständigen Träger der Kran-
kenversicherung über die Entscheidung
schriftlich zu informieren.“

5. § 62j Abs. 4 lautet:
„(4) § 62h Abs. 1 bis 3 ist auf einen Wechsel

der MV-Kasse (Abs. 1), der auf Verlangen des
Dienstgebers, des Betriebsrates oder, in Be-
trieben ohne Betriebsrat, eines Drittels der
Dienstnehmer erfolgt, anzuwenden.“

6. § 151 Abs. 2 und 3 lauten:
„(2) Als Lehrling kann aufgenommen wer-

den, wer für die in Aussicht genommene Aus-
bildung geeignet ist und die allgemeine Schul-
pflicht erfüllt hat.

(3) Die Lehrlingsausbildung erfolgt in nach
den Bestimmungen der Kärntner Land- und
Forstwirtschaftlichen Berufsausbildungsord-
nung 1991 anerkannten Lehrbetrieben oder
bewilligten besonderen selbständigen Ausbil-
dungseinrichtungen.“

7. § 267 Abs. 1 lautet:
„(1) Soweit in diesem Gesetz auf Bundes-

gesetze verwiesen wird, sind diese in den
nachstehend angeführten Fassungen anzu-
wenden:
1. Abfallwirtschaftsgesetz 2002 (AWG 2002),

BGBl. I Nr. 102, zuletzt geändert durch
BGBl. I Nr. 181/2004;

2. Aktiengesetz 1965, BGBl. Nr. 98, zuletzt
geändert durch BGBl. I Nr. 161/2004;

3. Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch
(ABGB), JGS Nr. 946/1811, zuletzt geän-
dert durch BGBl. I Nr. 77/2004;

4. Allgemeines Pensionsgesetz (APG), BGBl.
I Nr. 142/2004;

5. Allgemeines Sozialversicherungsgesetz
(ASVG), BGBl. Nr. 189/1955, zuletzt geän-
dert durch BGBl. I Nr. 179/2004;

6. Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz
1991 (AVG), BGBl. Nr. 51, zuletzt geändert
durch BGBl. I Nr. 10/2004;

7. Angestelltengesetz, BGBl. Nr. 292/1921,
zuletzt geändert durch BGBl. I Nr.
143/2004;

8. ArbeitnehmerInnenschutzgesetz (ASchG),
BGBl. Nr. 450/1994, zuletzt geändert
durch BGBl. I Nr. 159/2001;

9. Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977
(AlVG), BGBl. Nr. 609, zuletzt geändert
durch BGBl. I Nr. 156/2004;

10. Arbeitsmarktförderungsgesetz (AMFG),
BGBl. Nr. 31/1969, zuletzt geändert durch
BGBl. I Nr. 64/2004;

11. Arbeitsplatz-Sicherungsgesetz 1991
(APSG), BGBl. Nr. 683, zuletzt geändert
durch BGBl. I Nr. 137/2003;

12. Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz
(ASGG), BGBl. Nr. 104/1985, zuletzt geän-
dert durch BGBl. I Nr. 82/2004;

13. Bauern-Sozialversicherungsgesetz
(BSVG), BGBl. Nr. 559/1978, zuletzt geän-
dert durch BGBl. I Nr. 179/2004;

14. Behinderteneinstellungsgesetz, BGBl. Nr.
22/1970, zuletzt geändert durch BGBl. I
Nr. 71/2003;

15. Betriebliches Mitarbeitervorsorgegesetz
(BMVG), BGBl. I Nr. 100/2002, zuletzt
geändert durch BGBl. I Nr. 36/2005;

16. Biozid-Produkte-Gesetz (BiozidG), BGBl.
I Nr. 105/2000, zuletzt geändert durch
BGBl. I Nr. 151/2004; 

17. Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG), BGBl.
Nr. 1/1930, zuletzt geändert durch BGBl. I
Nr. 106/2005; 

18. Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996),
BGBl. I Nr. 53/1997, zuletzt geändert
durch BGBl. I Nr. 98/2004;

19. Einkommensteuergesetz 1988 (EStG
1988), BGBl. Nr. 400, zuletzt geändert
durch BGBl. I Nr. 8/2005;

20. Entwicklungszusammenarbeitsgesetz
(EZA-G), BGBl. I Nr. 49/2002, zuletzt
geändert durch BGBl. I Nr. 65/2003;

21. Exekutionsordnung, RGBl. Nr. 79/1896,
zuletzt geändert durch BGBl. I Nr.
151/2004;

22. Gebührenanspruchsgesetz 1975 (GebAG),
BGBl. Nr. 136, zuletzt geändert durch
BGBl. I Nr. 71/2004;

23. Gewerbeordnung 1994 (GewO 1994),
BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch
BGBl. I Nr. 151/2004;

24. Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz
(GSVG), BGBl. Nr. 560/1978, zuletzt geän-
dert durch BGBl. I Nr. 179/2004;

25. Gutsangestelltengesetz, BGBl. Nr.
538/1923, zuletzt geändert durch BGBl. I
Nr. 143/2004; 

26. Handelsgesetzbuch, dRGBl. 1897, S 219,
zuletzt geändert durch BGBl. I Nr.
161/2004;

27. Hausgehilfen- und Hausangestelltenge-
setz, BGBl. Nr. 235/1962, zuletzt geändert
durch BGBl. I Nr. 100/2002;

28. Heimarbeitsgesetz 1960, BGBl. Nr.
105/1961, zuletzt geändert durch BGBl. I
Nr. 98/2001;

29. Investmentfondsgesetz (InvFG 1993),
BGBl. Nr. 532/1993, zuletzt geändert
durch BGBl. I Nr. 9/2005;

30. Kinderbetreuungsgeldgesetz (KBGG),
BGBl. I Nr. 103/2001, zuletzt geändert
durch BGBl. I Nr. 34/2004; 

Landesgesetzblatt 2006, Stück 5, Nr. 1262



31. Landarbeitsgesetz 1984 (LAG), BGBl. Nr.
287, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr.
36/2005; 

32. Opferfürsorgegesetz, BGBl. Nr. 183/1947,
zuletzt geändert durch BGBl. I Nr.
41/2002;

33. Pensionskassengesetz (PKG), BGBl. Nr.
281/1990, zuletzt geändert durch BGBl. I
Nr. 8/2005;

34. Pflanzenschutzmittelgesetz 1997, BGBl. I
Nr. 60, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr.
83/2004;

35. Schulorganisationsgesetz, BGBl. Nr.
242/1962, zuletzt geändert durch BGBl. I
Nr. 77/2001;

36. Schulunterrichtsgesetz 1986 (SchUG),
BGBl. Nr. 472, zuletzt geändert durch
BGBl. I Nr. 172/2004;

37. Bundesgesetz über die Spaltung von Kapi-
talgesellschaften (SpaltG), BGBl. Nr.
304/1996, zuletzt geändert durch BGBl. I
Nr. 125/1998; 

38. Strafgesetzbuch (StGB), BGBl. Nr.
60/1974, zuletzt geändert durch BGBl. I
Nr. 68/2005;

39. Verwaltungsstrafgesetz 1991 (VStG),
BGBl. Nr. 52, zuletzt geändert durch BGBl.
I Nr. 117/2002;

40. Wehrgesetz 2001 (WG 2001), BGBl. I Nr.
146, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr.
151/2004;

41. Zivildienstgesetz 1986 (ZDG), BGBl. Nr.
679, zuletzt in der Fassung BGBl. I Nr.
121/2004; 

42. Zivilprozessordnung (ZPO), RGBl. Nr.
113/1895, zuletzt geändert durch BGBl. I
Nr. 151/2004.“

Artikel III

(1) Artikel II dieses Gesetzes tritt an dem der
Kundmachung folgenden Monatsersten in
Kraft.

(2) Eine Änderung der Zahlungsweise nach
§ 62f Abs. 1a (betreffend Artikel II Z 2) kann
erst für Beitragszeiträume nach dem 31. De-
zember des Jahres des In-Kraft-Tretens dieses
Gesetzes (Abs. 1) wirksam werden.

Der Präsident des Landtages:
DI  F r e u n s c h l a g

Der Landeshauptmann:
Dr.  H a i d e r

Der Landesrat:
Dr.  S c h a n t l

13. Gesetz vom 16. Dezember 2005, mit dem
das Kärntner IPPC-Anlagengesetz geändert
wird

Der Landtag von Kärnten hat beschlossen:

Artikel I

Das Kärntner IPPC-Anlagengesetz – 
K-IPPC-AG, LGBl. Nr. 52/2002, wird wie
folgt geändert:

1. § 1 Abs. 2  zweiter Satz lautet:
„Insbesondere soweit IPPC-Anlagen in den

Geltungsbereich der Gewerbeordnung 1994,
des Abfallwirtschaftsgesetzes 2002 oder des
Mineralrohstoffgesetzes fallen, ist dieses Ge-
setz nicht anzuwenden.“

2. Im § 2 Abs. 6 werden der Punkt durch ei-
nen Beistrich ersetzt und folgende Bestim-
mungen angefügt:

„insbesondere gilt jede Änderung oder Er-
weiterung der Anlage als wesentlich, wenn die
Änderung oder Erweiterung für sich genom-
men die im § 1 Abs. 1 festgelegten Schwellen-
werte erreicht oder überschreitet. Für die Be-
urteilung der wesentlichen Änderung ist die
Summe der Kapazitäten, die innerhalb der
letzten fünf Jahre genehmigt wurden, ein-
schließlich der beantragten Kapazitätsaus-
weitung heranzuziehen, wobei die beantragte
Änderung eine Kapazitätsausweitung von
mindestens 25 vH des Schwellenwertes errei-
chen muss.“ 

3. Dem § 2 wird nach Abs. 6 folgender Abs.
7 angefügt:

„(7) Die betroffene Öffentlichkeit sind:
a) Nachbarn im Sinne des § 75 Abs. 2 der Ge-

werbeordnung 1994;
b) Umweltorganisationen, die die Vorausset-

zungen gemäß § 19 Abs. 6 und Abs. 8 zwei-
ter Satz in Verbindung mit dem ersten Satz
des Umweltverträglichkeitsprüfungsgeset-
zes 2000 erfüllen;

c) Umweltorganisationen aus einem anderen
Staat, wenn eine Benachrichtigung des an-
deren Staates gemäß § 4a Abs. 1 erfolgt ist,
sich die Auswirkungen auf jenen Teil der
Umwelt des anderen Staates erstrecken, für
deren Schutz die Umweltorganisation ein-
tritt und sich die Umweltorganisation im
anderen Staat am Verfahren zur Genehmi-
gung der Anlage gemäß § 1 Abs. 1 beteiligen
könnte, wenn diese Anlage im anderen
Staat errichtet, betrieben oder wesentlich
geändert würde.“

4. Im § 3 Abs. 2 wird in der lit. j der Punkt
durch einen Strichpunkt ersetzt und nach der
lit. j folgende lit. k angefügt:
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„k) die wichtigsten vom Antragsteller gege-
benenfalls geprüften Alternativen in einer
Übersicht.“

5. § 4 lautet: 

„§ 4
Beteiligung der Öffentlichkeit

(1) In den nachstehenden Fällen ist frühzei-
tig die Öffentlichkeit zu informieren und die
betroffene Öffentlichkeit am Verfahren gemäß
den Bestimmungen der Abs. 3 und 4 zu betei-
ligen:
a) Bewilligung der Errichtung einer neuen

Anlage;
b) Bewilligung einer wesentlichen Änderung

des Betriebs der Anlage;
c) Anpassungsmaßnahmen der Behörde

gemäß § 7 Abs. 3 lit. c.

(2) In den Fällen des Abs. 1 hat die Behörde
das Vorhaben gemäß § 44a Abs. 3 des Allge-
meinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991
(AVG) kundzumachen. Diese Kundmachung
hat jedenfalls zu enthalten:
a) den Gegenstand des Antrages und eine Be-

schreibung des Vorhabens,
b) die Angabe, ob im Rahmen der Entschei-

dung eine Umweltverträglichkeitsprüfung
oder grenzüberschreitende Konsultationen
(§ 4a) erforderlich sind,

c) die zuständige Behörde und die Art der
möglichen Entscheidung,

d) den Ort und die Amtsstunden der Dienst-
stelle und die Fristen, in denen in die dort
bereitliegenden Unterlagen Einsicht ge-
nommen werden kann,

e) einen Hinweis auf die gemäß Abs. 5 und 6
bestehende Möglichkeit zur Stellungnahme
der betroffenen Öffentlichkeit.

Der Termin einer gegebenenfalls stattfin-
denden mündlichen Verhandlung kann in ei-
nem mit dem Vorhaben kundgemacht werden.

(3) Zusätzlich zur Kundmachung nach Abs.
2 hat die Behörde das Vorhaben auch im Inter-
net kundzumachen. Der Kundmachung sind
jene Dokumente gemäß Abs. 4 anzuschließen,
die in elektronischer Form verfügbar sind, so-
weit dies aus Gründen der Zweckmäßigkeit,
Raschheit, Einfachheit oder Kostenersparnis
geboten ist. Der Kundmachung ist jedenfalls
eine Kurzbeschreibung des Vorhabens (§ 3
Abs. 3) anzuschließen.

(4) Die Behörde hat eine Ausfertigung des
Genehmigungsantrages und der im § 3 Abs. 2
genannten Unterlagen mindestens sechs Wo-
chen lang zur öffentlichen Einsicht aufzule-
gen. § 44b Abs. 2 AVG zweiter und dritter Satz
sind anzuwenden. 

(5) In den Fällen des Abs. 1 ist jedermann in-
nerhalb von einer Frist von mindestens sechs
Wochen, findet nach Ablauf dieser Frist eine
mündliche Verhandlung über das Vorhaben
statt, bis zu dieser, zusätzlich zu den Angaben
gemäß Abs. 2 Einsicht in folgende Unterlagen
zu gewähren:
a) Berichte, Empfehlungen, Normen und tech-

nische Vorschriften, die auf das Vorhaben
anzuwenden sind und die der Behörde zum
Zeitpunkt der Kundmachung gemäß Abs. 2
vorliegen, und,

b) soweit dem nicht eine gesetzliche Ver-
schwiegenheitspflicht entgegensteht, alle
über die Angaben gemäß Abs. 2 hinausge-
henden Informationen, die für die Ent-
scheidung gemäß § 5 von Bedeutung sind
und die der Behörde erst nach der Kund-
machung gemäß Abs. 2 bekannt wurden.

(6) Die betroffene Öffentlichkeit gemäß § 2
Abs. 7 lit. a hat  Parteistellung. Die Parteistel-
lung berechtigt sie im Verfahren zur Wahrung
der im § 5 Abs. 1 lit. a bis c, e und f geschütz-
ten Interessen vor Gefährdungen der Gesund-
heit und vor unzumutbaren Belästigungen. 

(7) Die betroffenen Öffentlichkeit gemäß § 2
Abs. 7 lit. b und c kann innerhalb der Auflage-
frist des Abs. 2 zum beantragten Vorhaben der
Behörde gegenüber schriftlich  Stellung neh-
men. Die Behörde hat das Ergebnis des Stel-
lungnahmeverfahrens in ihrer Entscheidung
in angemessener Weise in Erwägung zu zie-
hen. Soweit die betroffene Öffentlichkeit wäh-
rend der Auflagefrist eine Stellungnahme ab-
gegeben hat, kommt ihr hinsichtlich der Ein-
haltung der Bewilligungsvoraussetzungen
gemäß § 5 und der verfahrensrechtlichen Be-
stimmungen des § 4 Parteistellung und das
Recht zu, Beschwerde an den Verwaltungsge-
richtshof zu erheben.

(8) Der Bescheid betreffend die Bewilligung
der Errichtung, die wesentliche Änderung der
Anlage oder die Anordnung der Anpassungs-
maßnahmen ist mindestens acht Wochen je-
denfalls bei der Behörde zur öffentlichen Ein-
sichtnahme aufzulegen. Der Genehmigungs-
bescheid hat die Entscheidungsgründe sowie
Angaben über die Beteiligung der Öffentlich-
keit und eine Beschreibung der wichtigsten
Maßnahmen, mit denen erhebliche nachteilige
Auswirkungen vermieden, verringert und, so-
weit möglich, ausgeglichen werden, zu enthal-
ten. Die Auflage ist in geeigneter Form, jeden-
falls auch im Internet, kundzumachen.“

6. Nach § 4 wird folgender § 4a eingefügt:

„§ 4a
Grenzüberschreitende Auswirkungen

(1) Wenn die Errichtung einer Anlage oder
deren wesentliche Änderung erhebliche nach-
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teilige Auswirkungen auf die Umwelt eines
anderen Staates haben könnte oder wenn ein
von den Auswirkungen möglicherweise be-
troffener Staat ein diesbezügliches Ersuchen
stellt, hat die Behörde diesem Staat spätestens
zu dem in § 4 Abs. 2 genannten Zeitpunkt die
im § 4 Abs. 2 und 5 angeführten Informatio-
nen mitzuteilen. Dem Staat ist eine angemes-
sene Frist für die Mitteilung einzuräumen, ob
er am Verfahren teilzunehmen wünscht.

(2) Wünscht der Staat an dem Verfahren
teilzunehmen, so sind ihm die Antragsunter-
lagen zuzuleiten und es ist ihm eine angemes-
sene Frist zur Stellungnahme einzuräumen,
die es ihm ermöglicht, seinerseits den Antrag
der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und
ihr Gelegenheit  zur Stellungnahme zu geben.
Der Bewilligungswerber hat diesfalls der
Behörde auf Verlangen Übersetzungen der von
ihm vorgelegten Unterlagen in der Sprache
des betroffenen Staates vorzulegen. Erforder-
lichenfalls sind Konsultationen über mögliche
grenzüberschreitende Auswirkungen und all-
fällige Maßnahmen zur Vermeidung oder Ver-
minderung schädlicher grenzüberschreiten-
der Umweltauswirkungen zu führen.

(3) Die Behörde hat die Ergebnisse der Kon-
sultationen gemäß Abs. 2 in ihrer Entschei-
dung  zu berücksichtigen. § 4 Abs. 7 zweiter
Satz ist anzuwenden.

(4) Ein am Verfahren teilnehmender Staat
ist von der Entscheidung über den Antrag in
Kenntnis zu setzen und es sind ihm die in § 4
Abs. 8 genannten Informationen zu übermit-
teln, damit er diese Informationen seinerseits
der betroffenen Öffentlichkeit zugänglich ma-
chen kann.

(5) Abs. 1 bis 4 gelten für Mitgliedstaaten
der Europäischen Union sowie für Staaten,
denen Österreich auf Grund von Staatsverträ-
gen im Rahmen der europäischen Integration
das Recht auf Konsultationen einzuräumen
hat. Für andere Staaten gelten sie nur nach
Maßgabe des Grundsatzes der Gegenseitig-
keit. Besondere staatsvertragliche Regelungen
bleiben unberührt.

(6) Wenn im Rahmen eines Verfahrens
gemäß der IPPC-Richtlinie ein an Kärnten an-
grenzender Staat im Verhältnis zur Republik
Österreich betreffend eine Anlage, die, würde
sie in Kärnten errichtet, in den Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes fällt, Unterlagen über-
mittelt und grenzüberschreitende Konsulta-
tionen durchführt, ist die Landesregierung zur
Information der Öffentlichkeit nach Maßgabe
des § 4 Abs. 2 und zur Übermittlung der ein-
gelangten Stellungnahmen der betroffenen
Öffentlichkeit an den angrenzenden Staat ver-
pflichtet.

(7) Die Abs. 1 bis 4 und 6 sind im Verhältnis
zu angrenzenden Bundesländern sinngemäß
anzuwenden.“

7. Im § 5 Abs. 3 lit. a wird der Strichpunkt
durch einen Punkt ersetzt und folgender Satz
angefügt: 

„Unterliegt eine Anlage dem Emissionszer-
tifikategesetz (EZG), dürfen für diese Anlage
keine Emissionsgrenzwerte für direkte Emis-
sionen der dem EZG unterliegenden Treib-
hausgase vorgeschrieben werden, es sei denn,
dies ist erforderlich, um sicherzustellen, dass
keine erhebliche lokale Umweltverschmut-
zung bewirkt wird;“.

8. Im § 7 Abs. 4 erster Halbsatz wird das
Wort „so“ durch die Wortfolge „jedenfalls
aber in den Fällen des Abs. 3 lit. c,“ ersetzt.

9. Nach § 9 wird folgender § 9a eingefügt:

„§ 9a
Erfassung von Umgebungslärm und Planung

von Lärmminderungsmaßnahmen

(1) Schädlichen Auswirkungen von Umge-
bungslärm auf die menschliche Gesundheit
sowie unzumutbaren Belästigungen durch
Umgebungslärm, die von den Anlagen im
Sinne des § 1 Abs. 1 dieses Gesetzes ausgehen,
ist vorzubeugen und entgegenzuwirken.

(2) Zur Erreichung des Zieles gemäß Abs. 1
ist der VIa. Teil des Kärntner Straßengesetzes
1991 (K-StrG) nach Maßgabe folgender Be-
stimmungen anzuwenden:
a) ergänzend zu § 62c Abs. 2 K-StrG ist bis

spätestens 30. September 2008 festzustel-
len, welche Gelände für industrielle Tätig-
keiten mit Anlagen im Sinne des § 1 Abs. 1
sich in Ballungsräumen befinden; diese
Feststellung ist alle fünf Jahre zu überprü-
fen und bei Bedarf zu ergänzen;

b) ergänzend zu § 62d Abs. 2 lit. b K-StrG ist
eine strategische Teil-Lärmkarte für alle in
Ballungsräumen gelegenen Gelände für in-
dustrielle Tätigkeiten mit Anlagen im
Sinne des § 1 Abs. 1 auszuarbeiten und alle
fünf Jahre zu überprüfen und bei Bedarf zu
überarbeiten;

c) ergänzend zu § 62e Abs. 2 K-StrG sind Teil-
Aktionspläne für alle in Ballungsräumen
gelegenen Gelände für industrielle Tätig-
keiten mit Anlagen im Sinne des § 1 Abs. 1
auszuarbeiten und unter den Voraussetzun-
gen des § 62e Abs. 4 K-StrG zu überprüfen
und zu überarbeiten.

(3) Hinsichtlich der Beteiligung der Öffent-
lichkeit und der grenzüberschreitenden Aus-
wirkungen von Aktionsplänen sind abwei-
chend von den §§ 4 und 4a die Bestimmungen
des Kärntner Umweltplanungsgesetzes anzu-
wenden.
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(4) Abweichend von § 8 Abs. 1 ist die
Behörde zur Vollziehung der Abs. 1 bis 3 die
Landesregierung.“

10. § 12 Abs. 1 lit. a und b werden durch fol-
gende lit. a bis f ersetzt:

„a) Abfallwirtschaftsgesetz 2002 (AWG 2002),
BGBl. I Nr. 102, zuletzt in der Fassung
BGBl. I Nr. 181/2004;

b) Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz
1991 (AVG), BGBl. Nr. 51, zuletzt in der
Fassung BGBl. I Nr. 10/2004;

c) Emissionszertifikategesetz (EZG), BGBl. I
Nr. 46/2004, zuletzt in der Fassung BGBl.
I Nr. 135/2004;

d) Gewerbeordnung 1994 (GewO 1994),
BGBl. Nr. 194, zuletzt in der Fassung
BGBl. I Nr. 151/2004;

e) Mineralrohstoffgesetz (MinroG), BGBl. I
Nr. 38/1999, zuletzt in der Fassung BGBl.
I Nr. 112/2003;

f) Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz
2000 (UVP-G 2000), BGBl. Nr. 697/1993,
zuletzt in der Fassung BGBl. I Nr.
14/2005.“

11. Im § 12 Abs. 2 wird nach der Seitenan-
gabe „S 26 ff.,“ die Wortfolge „zuletzt geän-
dert durch die Verordnung (EG) Nr. 1882/2003
des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 29. September 2003, ABl. Nr. L 284 vom
31. 10. 2003, S 1,“ eingefügt.

12. Dem § 12 wird nach Abs. 2 folgender
Abs. 3 angefügt:   

„(3) Soweit in diesem Gesetz auf Landesge-
setze verwiesen wird, sind diese in ihrer je-
weils geltenden Fassung anzuwenden.“

13. Der Text des § 13 lautet:

„Mit diesem Gesetz werden umgesetzt:

a) Richtlinie 96/61/EG des Rates vom 24. Sep-
tember 1996 über die integrierte Vermei-
dung und Verminderung der Umweltver-
schmutzung, ABl. Nr. L 257 vom 10. 10.
1996, S 26;

b) Richtlinie 2002/49/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 25. Juni
2002 über die Bewertung und Bekämpfung
von Umgebungslärm, ABl. Nr. L 189 vom
18. 7. 2002, S 12;

c) Richtlinie 2003/35/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 26. Mai 2003
über die Beteiligung der Öffentlichkeit bei
der Ausarbeitung bestimmter umweltbezo-
gener Pläne und Programme und zur Ände-
rung der Richtlinien 85/337/EWG und
96/61/EG des Rates in Bezug auf die Öf-
fentlichkeitsbeteiligung und den Zugang zu
Gerichten, ABl. Nr. L 156 vom 25. 6. 2003, 
S 17;

d) Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates über ein System
für den Handel mit Treibhausemissionszer-
tifikaten in der Gemeinschaft und zur Än-
derung der Richtlinie 96/61/EG, ABl. Nr.
275 vom 25. 10. 2003, S 32.“

Artikel II

(1) Dieses Gesetz tritt an dem seiner Kund-
machung folgenden Monatsersten in Kraft.

(2) Zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens
dieses Gesetzes anhängige Verfahren sind
nach den bisher geltenden Bestimmungen zu
Ende zu führen.

(3)  Die Behörde hat für den Fall, dass be-
reits erteilte Bewilligungen für in Art. I Z 7 an-
geführte Anlagen Emissionsgrenzwerte für 
direkte Emissionen der in § 5 Abs. 3 lit. a letz-
ter Satz genannten Treibhausgase enthalten,
den Bewilligungsbescheid so abzuändern,
dass diese Emissionsgrenzwerte künftig für
diese Anlagen nicht mehr gelten, außer die
Einhaltung dieser Emissionsgrenzwerte ist er-
forderlich, um erhebliche lokale Umweltver-
schmutzungen zu vermeiden.

(4) Die Landesregierung hat die gemäß Ar-
tikel I Z 9 in Verbindung mit § 62g Abs. 1 lit.
a Kärntner Straßengesetz 1991 anzuwenden-
den Lärmindizes bis 31. Mai 2005, spätestens
jedoch unverzüglich nach der Kundmachung
dieses Gesetzes festzulegen.

Der Präsident des Landtages:
DI  F r e u n s c h l a g

Der Landesrat:
Ing.  R o h r

Der Landesrat:
Dr.  M a r t i n z
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